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Der österreichische Wohlfahrtsstaat genießt international gesehen ein beträchtli-
ches Ansehen, das sich dureh ein auf den Einzelnen oder die Einzelne bezogenes
hohes Maß an individueller sozialer Sicherheit bq.,'Tünden lässt. Ferner zählt Öster-
reich zu jenen Ländern in der europäischen Union mit den niedrigsten Arbeitslo-
senraten sowie den geringsten AmlUtsgetihrdungsquoten. Ganz allgemein betrach-
tet, können sozialstaatliche Transfers ah ein maßgebliches Instmment zur Umverteilung
und fur eine Politik des sozialen Ausgleichs angesehen werden, da die ~)unteren
Einkommensschichten nahezu von allen öffentlichen Leistungen s6rker als die obe-
ren Einkonmlensschichten« profitieren (WoWtahrt 2001: 318).

Konkrete Berechnungen zum Anteil der Sozialtransfers am gesamten Haus-
haltseinkommen in Österreich zeigen, dass Sozialtransfers 1997 »etwa ein Drittel
des gewichteten Haushaltseinkommens der Gesamtbevölkemng darstellten« und
lassen den Schluss zu, dass sie ~)einen wichtigen, und fiir einige Bereiche, zuneh-
menden Beitrag zum Haushaltseinkommen der armen Bevölkemng in Österreich
leisten.« (Förster 2001: 207; 209).

Der österreichische Sozialstaat - so meinen viele - steht mittlerweile vor einem
Paradigmenwechsel; kritisiert wird, dass die neue Regierung ~)alles ins Visier
(nimmt), was nach sozialer Absichenmg, Gleichheit oder Wohlfahrtsstaat« aus-
sieht (Weidenholzer 2001a). Bereits im Koalitionsabkommen vom Februar 2000
war unter dem Titel Treffsicherheit des Sozialsystems die Kürzung der Sozialaus-
gaben vorgesehen. Eine ministeriell beauftragte Expertinnengruppe unter der Lei-
tung des ArbeitsrechtIers Wolfgang Mazallegte dazu im Herbst 2000 einen Ar-
beitsbericht zur »Erhöhung der Treiliicherheit des Sozialsystems« vor. Entgegen
anders lautenden Meinungen hält Mazal fest (2000: 3), dass »(i)n inhaltlicher Hin-
sicht« keine Vorgaben gemacht wurden, dennoch wurde gebeten ~)allfälligeEin-
sparungspotentiale zu quantifizieren«. Anfang Dezember 2000 wurden im Rah-
men des Budgetbegleitgesetzes 2001 Änderungen im Sozialrecht beschlossen, die
unter dem Titel ~)mehr Treiliicherheit« etliche Sozialleistungen eingeschränkt ha-
ben. Die mittlerweile gar nicht mehr so neue Regierung, so deren Kritikerlnnen,
hat »mit dem planmäßigen Abbau funktionierender Sozialstrukturen begonnen«
(Standard 2001-09-11).

Im folgenden Beitrag soll daher der Frage nachgegangen werden, welche Cha-
rakteristika der österreich ischen Sozialpolitik fiir deren langjährigen Erfolg verant-
wortlich zeichnen sowie ob an diesen in den letzten beidenjahren von Seiten der
Politik noch festgehalten wird. In einem ersten Schritt wird dazu die Klassifizie-
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rung des österreichischen Wohlfahrtsstaates aus der Sicht der komparativen W ohl-
fahrtsstaatsforschung vorgelegt. Daran schließt sich eine punktuelle Analyse eini-
ger neuer sozialpolitischer Regelungen im Hinblick auf die bisherigen Erfolgs-
merkmale der österreichischen Sozialpolitik an.

Das österreichische Sozialstaatsmodell - Charakteristika der
Sozialpolitik

So unterschiedlich nationale Strukturen und konkrete Programme und Leistun-
gen der europäischen Sozialsysteme auch sein mögen, die vergleichende W ohl-
fahrtsstaatsforschung hat darauf aufmerksam gemacht, dass »bestimmte Länder un-
tereinander größere Ähnlichkeiten« aufweisen als andere. Versucht man eine
Typologisierung, so lassen sich geographisch betrachtet vier europäische
Wohlfahrtsstaatsmodelle ausmachen: das skandinavische, das angelsächsische, das
kontinentaleuropäische und das südeuropäische Modell (vgl. Europäische Kom-
mission 2000: 56-57). Weit gehende Übereinstimmung findet diese Wohlfahrts-
staatstypologie in der von Esping-Andersen (1990,1998) vorgelegten, theoreti-
schen und empirischen Klassifizierung in wohlfuhrtsstaatliche Welten, die sich als
Systeme der Staatsbürgerversorgung, der Versicherungssysteme und der selektiven
Sicherungssysteme beschreiben lassen (vgl. auch Badclt/Österle 200la: 34-39).

Ein Schlüsselbegriff der Zuordnung ist dabei jener der »De-Kommodifizierung«,
der auf den Schutz gegen Marktkräfte und Einkommensausfille abzielt. Weitere
in die Typisierung einbezogene Indikatoren sind u.a. die Bedeutung des Korpora-
tismus, der Vollbeschäftigung sowie des »Residualismus« und des >}Privatisierungs-
grades«. Residualismus wird beispielsweise anhand des Anteils der Fürsorgelei-
stungen an den gesamten Sozialausgaben, Privatisienmg anhand des Anteils privater
Ausgaben ftir Alter bzw. Gesundheit operationalisiert: I

Folgende Wohlfahrtsstaatsmodelle werden identifiziert:
Das sozialdemokratische oder universalistische Wohlfahrtsstaatsmodell - als typische
Vertreter gelten hier Schweden und Finnland - ist universalistisch-egalitär ausge-
richtet. Soziale Sicherung liegt in der primären Verantwortung des Staates. An-
spruchsgrundlagen ftir Leistungen sind soziale Bürgerrechte. Jeder Mann, jede Frau
ist berechtigt, dieselbe - verglichen mit anderen europäischen Ländern - relativ
hohe, universalistische Gnmdversorgung gegenüber bestehenden sozialen Risi-
ken in Anspruch zu nehmen, >>unabhängig davon, ob und in welchem Ausmaß
eine Person in das Erwerbsleben integriert ist.« (Badelt/Österle 2001a: 38).

In Großbritannien, das den liberalen oder angelsächsischen Typus vertritt, ent-
sprechen die Leistungen einer bedarfsgeprüften Sozialftirsorge auf einem niedri-
gen Niveau. Ansatzpunkt ist das »Targeting«-Prinzip, aufwändige Einkommens-
und Bedürftigkeitsprüfungen sind daher die Regel. Soziale Sicherheit fiir die All-
gemeinheit ist nicht primär Sache des Staates, sondern »durch die Betonung der
individuellen Freiheit« nicht unwesentlich durch den Zukauf am Markt geprägt.
Sozialpartner sind marginal bis überhaupt nicht in die Arbeits- und Sozialpolitik
eingebunden (vgl. Europäische Kommission 2000: 57).

Österreich wird - gemeinsam mit Frankreich, Deutschland und Italien dem
konservativen oder kontinentaleuropäischen Modell zugerechnet. Soziale Sicherung ist
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primär an die verpflichtende Sozialversicherung gebunden, die in der Regel eine
berufliche und gehaltsmäßige Statussicherung bietet. Der Anknüpfungspunkt fur
die Leistungen der Sozialversicherung ist das Nonnalarbeitsverhältnis, sie sind von
der Höhe der Beitragszahlungen sowie von der Dauer der Versicherungspflicht
abhängig.

Jeder dieserWohlfahrtsstaatstypen «verfugt über seine eigene Logik der Orga-
nisation der Sozialpolitik, der Muster sozialer Schichtung und Ungleichheit (... )
sowie der Fonnen gesellschaftlicher Integration bzw. Ausgrenzung« (Schmid 1996:
56). Selbstverständlich bleibt eine solcherart vorgenommene Typisierung nicht
unwidersprochen.2 Kritisiert wird beispielsweise ganz allgemein die mangelnde
Übereinstimmung der Idealtypen mit den sozialpolitischen Realitäten oder etwa
von feministischer Seite, dass die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und die da-
mit verbundene Geschlechterselektivität der sozialen Sicherungssysteme bei der
Analyse und Typisierung der Wohlfahrtsstaatswelten keine Berücksichtigung fin-
det.

Merkmale der österreichischen Sozialpolitik

Österreich gilt unbestritten als typischer Vertreter des konservativen W ohlfahrts-
staatsmoddls, modifizierte Klassifikationen betonen die sozialpartnerschaftliche
Ausrichtung und sprechen auch vom konservativ-korporatistischem Typus (vgl.
z.ll. Voges 2001: 95). Als charakteristisch ftir das österreichische Sozialstaatsmo-
dell gelten folgende Merkmale (vgl. BMAS 1998: 6-9):
• ein beachtliches Sozialleistungsvolumen,
• eine starke Bindung des sozialen Schutzes an Erwerbstätigkeit,
• Sozialleistungen, die sich durch den Familienstand ableiten,
• eine geringe Bedeutung von Sozialleistungen mit Einkommensanrechnung so-

wie
• eine maßgebliche Einbeziehung der Sozialpartner bei der konsensualen Konzi-

pierung und Ausgestaltung sozialer Maßnahmen.
Während auch in den letzten Jahren die Anbindung des sozialen Schutzes an die
Erwerbstätigkeit zumindest aufrechterhalten wurde,3 in Teilen des Sozialrechts
sogar enger geknüpft wurde,4 lassen sich bei allen anderen Merkmalen kleinere
und größere Veränderungstendenzen nachzeichnen. Verglichen mit der Sozial-
quote anderer Nationen der europäischen Union weist die österreichische keines-
wegs einen überproportional höheren Wert aus. Auf die Einbindung und den
Konsens mit der Sozialpartner wird neuerdings immer weniger Wert gelegt und
dies zumindest von einer der beiden Regierungsparteien medial zur Kenntnis ge-
bracht. Zu erwarten ist zwar, dass das neue Kinderbetreuungsgeld ab Jänner 2002
das Annutsrisiko fur jene Mütter und Väter verringern hilft, die bislang keinen
Anspruch auf Karenzgeld hatten, ebenso aber auch, dass es durch die Einkom-
mensgrenzen zu einer stärkeren Gewichtung von Sozialleistungen mit Einkom-
mensprüfung kommen wird. Ein weiterer Indikator fur die tendenzielle Abkehr
von den bisherigen, meist als positiv bewerteten Merkmalen ist der Ausschluss
der Mitversicherung in der Krankenversicherung fiir Verheiratete und Lebens-
partnerInnen ohne Kinder seit dem Jahr 2000.
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Hohe Sozialquote?
1998 betrugen die österreichischen Sozialausgaben öS 745 Mrd. / Euro 54 Mrd ..
Die Sozialquote, berechnet als Anteil der Sozialausgaben am Bruttoinlandspro-
dukt, beträgt 28,5%. Während von Anfang bis Mitte der 90er Jahre ein kontinu-
ierlicher Anstieg von 26,4% (1990) auf29,2')1, (1994,1995) zu verzeichnen war, ist
seit 1996 ein Rückgang des Sozialausgabenanteils am 13ruttoinlandsprodukt beob-
achtbar. Die bis Mitte des Jahrzehnts zwischen 4% und 5% liegenden jährlichen
Zuwachsraten lassen sich nicht nur durch eine schlechtere konjunkturelle Ent-
wicklung sondern u.a. auch durch die Einftihrung neuer sozialer Leistungen (z.B.
Ptlegevorsorge durch das Bundespflegegeld) bzw. der Ausweitung von bestehen-
den Sozialleistungen (z.B. Einftihrung des zweiten Karenzjahres) erklären (vgl.
Bauernberger 2001: 39-47).

Umgekehrt wiederum ist der Rückgang der Sozialquote seit 1996 nicht aus-
schließlich auf eine positive Konjunkturentwicklung, sondern auch auf die im
Rahmen der Budgetkonsolidierungspolitik der damaligen SPÖ-ÖVP-Regierung
getroffenen Einschränkungen im Sozialbereich zurückzufuhren. Neben Einspa-
rungen im öffentlichen Dienst u.ä. wurden schon seinerzeit »Anpassungem bei
familienpolitischen Leistungen (z.B. Entfall der Familienbeihilfe fiir im Ausland
lebende Kindern), in der Pensionsversicherung (z.B. Erhöhung der Anwartschaft)
sowie der Arbeitslosenversicherung durchgefuhrt. So wurde beispielsweise ftir ar-
beitslose Menschen sowohl ein erschwerter Zugang als auch eine tendenzielle
Senkung der Leistungen umgesetzt (vgl. dazu Artner 1998: 72-77; Stelzer-Ortho-
fer/Mendler 1998 :302-3(4).

Österreichs Sozialquote liegt - international verglichen - im Mittelfeld der Eu-
ropäischen Union. Oie fur sämtliche ftintzehn Mitgliedsländer letztverfugbaren
Daten stammen aus dem Jahr 1997 und positionieren Österreich mit einer Sozial-
quote von 28,8% auf den siebten Rang. Die höchsten Sozialquoten weisen Schwe-
den, Dänemark, Frankreich und die Niederlande mit mehr als 30% auf Am unte-
ren Ende finden sich Irland, Spanien, Portugal und Griechenland mit Anteilen
von unter 24%. Der Durchschnitt sämtlicher Sozialausgaben in der Europäischen
Union lag 1997 bei 28,2% (vgl. Bauernberger 2001: 45-46), gerade noch 0,6 Pro-
zentpunkte unter dem österreichischen Niveau. Zwei Jahre vorher, 1995, betrug
der vergleichbare Abstand immerhin noch 1,3 (vgl. BMAGS 1998: 17). Es kann
mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass der zumindest partielle sozialstaat-
liehe Rückzug der letzten paar Jahre, insbesondere jener Maßnahmen die unter
dem Diktat des Nulldefizits umgesetzt wurden, zu einer weiteren Absenkung der
österreichischen Sozialquote fiihren werden. Ob bei einer dem Europäischen
Durchschnitt entsprechenden Sozialquote auch hinkünftug von einer »hohen« bzw.
»beachtlichen« Sozialleistungsanteil gesprochen werden kann, lässt sich bezweifeln.

Sozialleistungen, die sich vom Familienstand ableiten lassen?
Der Familie kommt im österreichischen sozialen Sicherungssystem - eine im in-
ternationalen Vergleich - wichtige 13edeutung zu.5 Der Familienstand ist dabei
fur eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Personen, realiter Frauen, eine - wenn
auch abgeleitete - Zuweisungsinstanz fiir soziale Leistungen. Zum einen sei hier
auf die Witwen- und Witwerpension im Rahmen der Alterssicherung verwiesen,
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der vor allem Hir jene verheirateten Frauen (und Männer), die keinen eigenständi-
gen Pensions anspruch erworben haben, einen Zugang zu materieller Sicherung
im Alter eröffnet (vgl. T:ilos 1997: 440-441). Zum anderen sicht, respektive sah,
das österreichische Sozialsystem die beitragsfreie Mitversicherung der Familienan-
gehörigen (Kinder, Lebens- und Ehepartnerin) vor. Bis zum Jahr 2000 war es
möglich, den oder die Partnerin beitragsfrei in der Krankenversicherung mitzu-
versichern. Im Rahmen der Umsetzung der Vorschläge des sogen. Treffsicher-
heitspakets wurde diese Möglichkeit fur Kinderlose abgeschafft, wiewohl es »nicht
mit deren Umverteilungswirkungen zu begründen ist« (Wohlfahrt 2001: 316).
Untersuchungen dazu zeigen, dass mehr als die Hälfte aller bislang mitversicher-
ten Partnerinnen ohne eigenes Kind dem unteren Einkommensdrittel bzw. drei
Viertel der unteren Einkommenshälfte zuzurechnen sind (vgl. Wohlfahrt 2001:
317-318). Am bislang vorrangigen Ziel in der österreichischen Gesundheitspoli-
tik, möglichst alle in die gesetzliche Krankenversicherung einzubinden, wird of-
fensichtlich aus finanziellen Erwägungen nicht mehr festgehalten.

War schon bislang der Gesetzgeber so weit inkonsequent, dass zwar in man-
chen Bereichen nur über den Familienstand »verheiratet« Zugang zu Leistungen
eröffilet wird (z.B. Pension), in anderen sozialpolitischen Belangen allerdings eine
Anrechnung des (Lebens-)PartnerInneneinkommens vorgenommen wird, die zu
einer Leistungsreduktion fuhren kann (z.ll. Anrechnung des PartnerInneneinkom-
mens in der Berechnung der Notstandshilfe), so kommt es nun bei der beitrags-
freien Mitversicherung in der Krankenversicherung zu einer weiteren Differen-
zierung, die auf den Tatbestand der »Mutterschaft« oder }>Vaterschaft«abzielt.

Geringe Bedeutung der Sozialleistungen mit Einkommensprüfung?
Der Großteil der österreichischen Sozialleistungen wird nach sozialversicherungs-
rechtlichen Grundsätzen ausbezahlt: Sie richten sich - wie erwähnt - primär nach
der Höhe des sozialversicherungspflichtigen Entgelts sowie nach der Dauer der
Versicherungspflicht. Der Anteil der Sozialleistungen, deren Bezug an eine Prii-
fung der Einkonmlensverhältnisse geknüpft wird, wie beispielsweise die Ausgleichs-
zulage in der Pensionsversicherung, die Notstandshilfe in der Arbeitslosenversi-
cherung, Sozialhilfe (rur Personen in Alten- und Pflegeheimen sowie in
Privathaushalten) sowie Sozialstipendien ist gemessen an den gesamten Sozialaus-
gaben marginal und liegt unter 5% (vgl. BMAGS 1998: 20).

Wiewohl das ab Jänner 2002 neu eingefuhrte Kinderbetreuungsgeld gerne als
universalistische familienpolitische Leistung angepriesen wird, da es zum Unter-
schied des bisherigen Karenzgeldes nicht an die vorherige sozialversichenmgs-
pflichtige Erwerbstätigkeit gebunden ist, sondern unabhängig davon allen Eltern
flir 30 Monate bzw. 36 Monate (sofern der Partneridie Partnerin mindestens 6
Monate in Anspruch nimmt) in der Höhe von monatlich öS 6000,-1 Euro 436,-
zusteht, ist es keineswegs eindeutig den universalistischen Leistungen im österrei-
chischen Sozialstaat zuzuordnen. Schon im Vorfeld der gesetzlichen Verabschie-
dung heiß diskutiert, wurde deutlich, dass die offensichtlich - auf die Finanzier-
barkeit des neuen Modells abgestellten - Einkommensgrenzen von öS 200.000,- 1
Euro 14.535,- brutto im Jahr besser verdienende Frauen und Männer aus dem
13ezug rur das Kinderbetreuungsgeld ausscWießen. Das neue Modell kann daher
nicht als universalistische sozialpolitische Leistung qualifiziert werden, die auf einen
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sozialen Ausgleich zwischen Kinderlosen und Eltern abzielt, sondern ist viel-
mehr den oben angeführten Sozialleistungen mit Einkommensprüfung zuzurech-
nen. Addiert man die für das Kinderbetreuungsgeld im Vollausbau veranschlagten
öS 17 Mrd. / Euro 1,235 Mrd. zu den bisherigen Ausgaben für einkommensge-
prüfte Sozialleistungen, ist mit einer Erhöhung der Quote um mehr als 50% zu
rechnen.

Anzumerken ist, dass das österreichische soziale Sicherungssystem eine Fülle un-
terschiedlichster Varianten und Regelungen beim Zusanlluentrefien von Soziallei-
stungen und Erwerbseinkommen vorsieht (vgl. dazu im Detail Wörister 2001: 292-
297). Zum einen können bestimmte Sozialleistungen ohne vorherige Versicherung
und Einkommensgrenzen bezogen werden, wie z.B. Familienbeihilfe, Pflegegeld.
Sie sind unbestrittenennaßen universalistische Sozialleistungen. Zum anderen han-
delt es sich bei jenen Regelungen, die eine Kombination aus eine Teilleistung und
Teilzeiteinkonmlen vorsehen (z.B. Gleitpension, Teilzeitkarenzgeld) sowie auch bei
jenen, die bei einer Überschreitung von bestimmten Einkommensgrenzen (Gering-
tligigkeit) gänzlich wegfallen (z.ll. Arbeitslosengeld und Notstandshilfe) um Lei-
stungen aus der Sozialversicherung. Bei den bedarfsgepriiften Sozialleistungen (z.B.
Sozialhilfe, Ausgleichszulage) kommt es zum Teil zur Vollanrechnung von Einkom~
men oder die Leistung entfallt bei bestimmten EinkonmlCllsgrenzen (z.B. Wohnbei-
hilfe, Sozialstipendium), wie dies auch beim Kinderbetreuungsgeld vorgesehen ist.

Wohin Itihrt der österreichische Weg ...

Mit der Realisierung der Vorhaben irn Regierungsabkommen 2000 zum Umbau
der sozialen Sicherung und der Erhöhung der sozialen Treffsicherheit wurde von
der ÖVP-FPÖ-Regierung umgehend nach ihrer Konstituierung begonnen, auch
wenn mittlerweile bei dem einen oder anderen Plan rechtsstaatliehe Modifizie~

• rungen angebracht wurden oder darauf gänzlich verzichtet werden musste.
Beispielsweise kann das irn Rahmen eines »neuen sozialen Gesellschaftsvertra-

ges« der ÖVP-FPÖ-Regierung ventilierte Modell des Bürgergeldes (vgl. Öster-
reich neu regieren 2000: 16) als >,vorrangig dramaturgischen Überlegungen« ent-
springend (Weidenholzer 2001b: 12) und neue soziale Ungleichheiten begriindend
bezeichnet werden. Es ist daher primär als eine Art symbolische Politik an die
"Tüchtigen und fleißigen in diesem Land« zu interpretieren. Aufgrund der massi-
ven Kritik an diesen auch als Zwangsmaßnahmen bezeichneten Absichten wurde
in der Folge das Projekt INTEGRA als abgewandeltes »Bürgergeldmodell« ent-
wickelt. Die erhoffte Arbeitsmarktintegration von langzeitarbeitslosen Personen
blieb allerdings weit hinter den Erwartungen zuriick (vgl. Kontraste 412000; Kon-
traste 212001).

Ein weiteres Vorhaben, nämlich Alternativen zur gesetzlich verpflichtenden
Zugehörigkeit zu einer der Berufsgruppe entsprechenden Krankenversicherungs-
anstalt zu suchen, wurde vorläufig von der Tagesordnung der Regierungspolitik
gestrichen. Konkret ging es dabei um den Umstieg von der Pflichtversicherung
zur Versicherungspflicht. Die freie Wahl des Versicherungsträgers würde den
Wettbewerb zwischen den bisherigen Anbietern der Krankenversicherung und
alWiIligen neuen, sprich privaten Versicherungsunternehmen, ankurbeln und par-
allel dazu die Gefahr der Ausgrenzung oder »sozialen Diskriminierung sowoW
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einkommensschwacher Gruppen als auch jener Personen, die ,schlechte Risiken'
tragen« (Badelt/Österle 2001b: 65) massiv erhöhen, somit der Privatisierung so-
zialer Risiken Tür und Tor öffnen und den Grad der Dekommodifizierung be-
trächtlich mindern.

Die Konturen eines neuen österreichischen, von der ÖVP-FPÖ-Regierung
gezeichneten Sozialstaatsmodells sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch ver-
schwommen. Wie exemplarisch angeftihrt wurde, befindet sich ein großer, auf
den sozialen Ausgleich und die Absicherung sozialer Risikolagen abzielender Poli-
tikbereich in Bewegung. Neue Differenzierungen, wie beispielsweise der Ausschluss
der beitragsfreien Mitversicherung der (zwar kleinen Gruppe) von kinderlosen
PartnerInnen aus der Krankenversicherung, Regelungen zur Ambulanzgebühr,
die mehr Verwirrung stiften als Geld in die Kasse bringen, die nachträglich hinein
reklamierten Einkommensgrenzen für den Bezug des falschlicherweise als univer-
salistische Sozialleistung propagierten Kinderbetreuungsgeldes, die zu erwartenden
erneuten Vorstöße ftir eine Liberalisierung der Sozialversicherungspflicht und die
damit einhergehende Öffnung des »Marktes« zeigen, dass der eingeschlagene Weg
nicht in Richtung eines nordischen Sozialstaatsmodells fuhrt.

Im Gegenteil, betrachtet man die bisherigen Erfolgsmerkmale der österreichi-
schen Sozialpolitik und deren Veränderungsdynamik in den letzten beiden Jahren
als Indikatoren fur einen W ohfahrtsstaatsmodellwandel, so wird deutlich, wohin
der Weg fuhren soll. Die Umbaupläne der - der »Erotik der Null« (Beigewum
2000) erlegenen - österreichischen Bundesregierung gehen mit der Privatisierung
sozialer Risiken einher und fuhren tendenziell in Richtung schlankerer Sozialstaat.

Dessen ungeachtet, dass Österreich vom englischen, sprich liberalen Wohl-
fahrtsstaatsmodell noch ebenso weit entfernt ist wie vom skandinavischen, gilt es
ftir alle Refonnwilligen oder gar -wütigen zu bedenken, dass ein Mehr an Solida-
rität durch Leistungsreduktionen bei den mittleren bis höheren Einkommensgrup-
pen ebenso nicht zu erreichen ist, wie ein Mehr an Annutsbekämpfung durch die
Konzentration der aufgewendeten Mittel auf die »ganz Armen«. Studien belegen,
dass universalistische Sozialsysteme »Umverteilungsziel(e) weit besser verwirkli-
chen können« (Wohlfahrt 2001: 319) und »ein konsistent höheres Ausmaß an
Annutsreduktion aufweisen als so genannte >zielgerichtete< Sozialsysteme« (För-
ster 2001: 212).

Niemand bestreitet, dass gesellschaftliche Veränderungen zu einer fortschrei-
tenden Adaptierung des sozialen Sicherungssystems im Hinblick auf neue soziale
Problemlagen fuhren müssen. Die soziale Absicherung im Falle des Sozialrisikos
der Mutterschaft/Vaterschaft in Fonn des Karenzgeldes als Versicherungsleistung
war sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Ob allerdings eine Zugangsbe-
schränkung zum Kinderbetreuungsgeld durch Einkommensprüfung oder das Her-
ausnehmen aus der Mitversicherung bei Kinderlosigkeit nicht zum Bumerang der
politischen Zielsetzungen wird, kann heute noch nicht entschieden werden.

Es sind nicht nur die ProponentInnen des geplanten Sozialstaatsvolksbegehren,
die darauf aufmerksam machen wollen, dass - ohne hier einem sozialstaatlichen
Konservatismus das Wort zu reden - die gegenwärtig praktizierte »trial and error«-
Methode das bisher Erreichte im österreichischen sozialen Sicherungssystem kurz-
zeitig, vor allem aber auch in langfristiger Perspektive massiv gefahrden können.
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Anmerkungen
1 Übersichtliche kurze Darstellungen zu den Indikatoren und Klassifizierungen finden sich beispiels-

weise in: Schnlid 1996: 55-61; Voges/Kazepov 1998: 220-227
2 Eine kritische Würdigung findet sich in nahezu allen Beiträgen des Sammelbandes in: Lessenichl

Ostner (Hg.) (1998): Welten des Wohlfahrtskapitahsmus. Der Sozialstaat in vergleichender Per-
spektive. Frankfurt

3 Eine nicht unbedeutende Ausnahme davon ist der Übergang von der sozialversichenmgsabhängigen
Elternkarenz auf das versicherungsunabhängige Kinderbetreuungsgeld.

4 Beispielhaft daftir soll auf die Anwartschaft flir Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung hinge-
wiesen werden: Die arbeitslosenversicherungspt1ichtigcn Beschäftigungszeiten flir eine erneute
Inanspruchnahme des Arbeitslosengeldes wurden von 20 Wochen auf28 Wochen erhöht.

5 Eine umfassende Gesamtdarstellung zum Ausmaß der famihenrelevanten öffentlichen Ausgaben
in Österreich findet sich in Badelt (1998: 301-333).
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